
Checkliste zur Verbuchung laufender Geschäftsvorfälle. 
 
Die Verbuchung lfd. Geschäftsvorfälle wird in Deutschland nach § 6 Nr.3 StBerG reglementiert. 
Nur Steuerberater dürfen... 
 

� ... Buchführungen bei Unternehmenskunden einrichten (Lohn- und Finanzbuchhaltung) 
� ... einen auf den Betrieb abgestimmten Kontenplan erstellen 
� ... selbstständig vorbereitende Abschlussbuchungen durchführen 
� ... einen Jahresabschluss erstellen (Bilanz, GuV § 4Abs.1, § 5 EStG) 
� ... den Gewinn aus einer Einnahmen-Überschussrechnung ermitteln (§ 4 Abs. 3 EStG). 
� ... USt-Voranmeldungen und andere Steuererklärungen ausstellen. 
� ... Lohnkonten einrichten und abschließen. 

 
Als Buchhalter mit mindestens 6 Jahren Praxis oder als Bilanzbuchhalter (IHK) dürfen Sie nach § 6 
Nr. 4 StBerG) folgende Tätigkeiten übernehmen: 
 

� Das Verbuchen lfd. Geschäftsvorfälle + Kontierung der Belege 
� Erstellen lfd. Lohnabrechnungen 
� Lohnsteuer-Anmeldungen anfertigen 
 

 
erledigt 

nicht 
erfor-
derlich  

offen 

Vorbereitung 
 
1. Bitte legen Sie ein Stammblatt zu Ihrem neuen Mandanten an. 

Diese Daten müssen Sie in jedem Fall erfassen: 
 

• Unternehmensname und Anschrift 
• Festnetz-, Fax- und Mobilrufnummer - E-Mail-Adresse 
• Die private Anschrift des Mandanten bzw. des Unternehmers 
• Gründungsdatum des Unternehmens 
• Gesellschaftsform 
• Steuernummer(n) und (soweit vorhanden) 

Umsatzsteueridentifikationsnummer 
• Nummer zum Handelsregistereintrag bzw. die Nummer in der 

Handwerksrolle 
• Gewinnermittlungsform  - Einnahmen-Überschussrechnung / 

Betriebsvermögensvergleich (Bilanz) 
• Umsatzsteuerpflicht ja / nein 

- Umsatzsteuer IST / SOLL-Versteuerung 
- Umsatzsteuervoranmeldungszeitraum - Jahr / Quartal / Monat 
- Dauerfristverlängerung ja / nein 

• Ausgabezeitpunkt und –umfang der zu erstellenden Auswertungen 
• Wo findet die Bearbeitung / Durchführung der Buchhaltung statt – in 

Ihrem Büro / beim Unternehmer vor Ort 
- Werden die Unterlagen gebracht / holen Sie ab 
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2. Wir empfehlen das Führen einer Stammakte in der sämtliche Bearbeitungs-

unterlagen gesammelt und in verschiedenen Rubriken sortiert werden. 
Folgende Unterteilung hat sich in der Praxis bereits bewährt 

 
• Allgemein – Mandantenstammblatt, Kopien aller Verträge (Miete-, 

Darlehen-, Leasing-, Geschäftsführerdienst-, Gesellschafterverträge u. ä.) 
• BWA  
• SuSa 
• Journal  
• USt-Voranmeldungen (soweit notwendig) 
• Belege (Umbuchungsbelege, Lohn- und Gehaltsbuchungen) 
• Jahresabschluss mit 

- Belegen zum Anlagevermögen 
- Belegen zu Abgrenzungsbuchungen 
- Kopien Bankauszüge am Bilanzstichtag 
- Kopien der letzten Seite ders Kassenbücher am Bilanzstichtag  
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3.   Um Zeit für die Bearbeitung der Buchungen einzusparen vermerken Sie 

wiederkehrende Buchungen. Die meisten Buchhaltungs-Softwarelösungen 
bieten das Hinterlegen solcher Buchungen an. 

      Als Beispiele: 
 

• bei mehreren Darlehensverträgen, die Tilgungsrate mit jeweiliger 
Kontenzuordnung vermerken 

• bei Mieten, den Hinweis auf evtl. Umsatzsteuernotieren 
• Kontenzuordnung für Kreditkarten: Abstimmung Transitkonten, Gebühren 

der Banken beachten.  
• bei Leasingverträgen, die Zahlungsrate mit jeweiliger Kontenzuordnung 

vermerken 
• Mtl. Buchung bei privater KFZ-Nutzung oder anderer Sachbezüge 
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4.    Planen Sie für die Bearbeitung der Buchhaltung ausreichend Zeit ein, auch 

wenn der Mandant die Ergebnisse sehr schnell zurück erwartet. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
5.   Wenn Unterlagen das Haus Ihres Mandanten verlassen um bearbeitet zu 

werden hat sich die Einrichtung eines Pendelordners als zweckmäßig 
erwiesen. Er dient der Aufbereitung der Unterlagen durch den Mandanten 
und kann von Ihnen über den Einsatz Ihres Firmenlogos direkt als 
Werbeträger genutzt werden. Der Pendelordner könnte folgende Unterteilung 
enthalten: 

 
• Kasse / Barbelege 
• Bank 
• Eingangsrechnungen 
• Ausgangsrechnungen 
• Sonstiges (Verträge, Hinweise, Abgrenzungen etc.) 
• Auswertungen (für die Unterlagen des Mandanten) 
 

      Einnahme-Überschussrechner lehnen die separate Buchung von von Ein- 
bzw. Ausgangsrechnungen oft ab. Dann kann auf die entsprechenden 
Rubriken natürlich verzichtet werden. Es sollten sich die Belege dann aber 
tatsächlich bei den jeweiligen Geldkonten auffindbar sein. 

 
      Argumentieren Sie mit der Erleichterung bei der korrekten Ermittlung des 

zustehenden Vorsteuerabzuges, den genaueren Auswertungsmöglichkeiten 
und dem unerheblichen Mehraufwand für die Verbuchung von Forderungen 
und Verbindlichkeiten. 

 
      Lassen Sie sich die Rückgabe der Unterlagen unbedingt mit dem Übergabe-

datum quittieren! 
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6.   Alle bereits verarbeiteten Belege sollten von Ihnen deutlich als „gebucht“  ge-

kennzeichnet werden. 
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7.   Beachten Sie IMMER den Grundsatz „Keine Buchung ohne Beleg!“. Erstellen 

Sie gegebenenfalls einen Eigenbeleg. 
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Bearbeitung von Ausgangsrechnungen 
 
1.   Prüfen Sie die Rechnungen regelmäßig auf die Rechnungsnummernvergabe. 

Fragen Sie nach, wenn offensichtliche Lücken vorhanden sind. Nehmen Sie 
die Argumentation des Unternehmers zu Ihren Akten. 
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2.   Prüfen Sie die erstellten Rechnungen stichprobenartig auf korrekte 

Summierung und die korrekte Berechnung der Umsatzsteuer. 
 

   

 
3.   Versuchen Sie Kontonummern nach den bereits vorhandenen Kunden-

nummern anzulegen. Im Regelfall wird Ihr Kontenrahmen den Kontenbereich 
10000 bis 69999 für die Anlage von Debitoren vorsehen. Bewährt hat sich die 
Untergliederung nach Alphabet. Nutzen Sie nicht allzu häufig die DIVERSEN-
Konten. Bei höheren Beträgen oder häufigerem Auftreten legen Sie bitte ein 
eigenes Kundenkonto an. 

 
 

 
� 
 

 
� 
 

 
� 
 

 
4.   Soll über das eingesetzte Fibu-Programm auch das Mahnwesen als 

Dienstleistung durchgeführt werden, beachten Sie dies schon beim Anlegen 
der Kundenkonten und versehen Sie diese mit Adressen. Für den Fall das im 
Rahmen des Zahlungsverkehrs am Lastschriftverfahren teilgenommen wird, 
ist die Bankverbindung des Debitors mit aufzunehmen. 
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5.   Bitte prüfen Sie, ob durch Schnittstellen- bzw. integrierte Softwarelösungen 

eine automatische Übernahme aus der Fakturierung in die Buchhaltung 
möglich ist. Jede nicht notwendige Eingabe verringert Ihren Zeitaufwand und 
vermeidet eine potenzielle Fehlerquelle. 
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Bearbeitung von Eingangsrechnungen 

 
1.   Gem. § 143 AO ist für eingehende Rechnungen ein elektronisches oder 

manuelles Waren- bzw. Rechnungseingangsbuch zu führen.  
 
WICHTIG: Die Prüfung der rechnerischen und sachlichen Richtigkeit der 
Eingangsrechnung durch den Unternehmer. Mit dem Mandanten ist der 
Belegdurchlauf abzustimmen. Werden die Rechnungen zur Prüfung an einen 
dritten weitergegeben, ist das Führen eines Rechnungseingangsbuches 
unerlässlich.  
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2.   Prüfen Sie die Ihnen vorgelegten Rechnungen auf die Vollständigkeit der 

gem. Umsatzsteuergesetz zwingenden Angaben wie Rechnungsnummer, 
Datum, korrekter Name und Anschrift des Rechnungsempfängers, genaue 
Bezeichnung des Leistungsgegenstandes und –zeitpunktes, Angabe der 
Steuernummer (oder Umsatzsteueridentifikationsnummer) es leistenden 
Unternehmers, Vorsteuersatz und betragsmäßiger Ausweis. 

 
ACHTUNG: Weisen Sie Ihren Kunden bitte lediglich auf fehlerhafte Rechnungen 

hin. Die konkrete Erläuterung des Mangels allerdings ist Sache des Steuer-
beraters! 
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3.   Untergliedern Sie die Kontonummern für die Kreditoren (meist im 

Kontenbereich 70000 bis 99999) ebenfalls nach Alphabet.  
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4.   Soweit auch die Zahlungen an Lieferanten zu Ihren Aufgaben gehören 

denken Sie an die Vervollständigung Ihrer Kontendaten durch alle relevanten 
Angaben wie Adresse, Zahlungskonditionen und Bankverbindungen. 
Versuchen Sie automatisierte Möglichkeiten des Zahlungsverkehrs zu nutzen. 
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Führung eines Kassenbuches 
 
Die steuerliche Betriebsprüfung beanstandet oft eine mangelnde Kassenführung, 
was zur „Nachschätzung“ von Umsätzen oder zur Versagung von Ausgaben 
führen kann. Allerdings gibt es gesetzlich KEINE Verpflichtung ein Kassenbuch zu 
führen – soweit die Bareinnahmen und –ausgaben separat aufgezeichnet werden. 
Bei großen oder häufigen Bareinnahmen bestehen die Finanzämter aber häufig 
auf einem ordnungsgemäßen Kassenbuch. 
 

o Elektronische oder manuelle Kassenbücher sind auf Ordnungsmäßigkeit zu 
prüfen. Wichtig: Das Kassenbuch ist nach den Grundsätzen der 
ordnungsmäßigen Buchführung:      

        
o taggenau zu führen, 
o muss nach Zahlungsdatum fortlaufend sein, 
o darf keine negativen Kassenbestände enthalten, 
o es muss mindestens monatlich der abgestimmten Endbestand 

vermerkt sein 
 

o  Die Originalbelege müssen hinter dem Kassenbuch abgelegt werden. Die 
Aufbewahrungsfristen müssen eingehalten werden. Da einige Belege nach 
kurzer Zeit nicht mehr lesbar sind (Thermopapier), empfiehlt es sich eine 
Kopie an den Originalbeleg zu heften. 

 
o Der Kassenbestand laut Kassenbuch ist mit dem Buchbestand 
abzustimmen. Bei Differenzen sind diese sofort zu suchen, und 
buchhalterisch zu erfassen. 
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Verbuchung von Bankkontobewegungen 

 
o Die Kontoauszüge sind vor der Verbuchung auf Vollständigkeit und den 

richtigen Übernahmebestand zu prüfen. Wichtig: über das Internet 
angedruckte Umsatzanzeige des Bankkontos werden wegen der Möglichkeit 
der Datenmanipulation von der Finanzverwaltung nicht anerkannt.  

 
o Die Endsumme des Banken-Buchungskonto sollte, um spätere aufwendige 

Differenzsuche zu vermeiden, nach der Verbuchung jeden Kontoauszuges mit 
dem Endbestand des Kontoauszuges verglichen werden.  

 
o Für gleichbleibende Abbuchungen wie z. B. Miete, Leasingraten, prüfen Sie ob 

Ihnen die entsprechenden Verträge vorliegen.     
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Weitere Buchungsarten  

 
o Lohn- und Gehaltsbuchungen 
o Privater Nutzungsanteil PKW( „1% Bruttolistenpreis Regelung“) 
o Eigenverbrauch in Höhe der Sachbezugswerte, z.B. bei Gastronomie 
o Reisekostenabrechnungen 
o Kalkulatorische Kosten, z.B. kalkulatorische AfA, Unternehmerlohn 
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Auswertung der Buchhaltung 
 
Bestimmte Prüfungen und Abstimmarbeiten müssen vor dem Ausdruck einzelner 
Auswertungen vorgenommen werden: 
 
o Umsatzsteuer-Verprobung 
o Prüfung des Saldos OP-Liste mit Konto „Forderung“, bzw. „Verbindlichkeiten“ 
o Abstimmung von bestimmten Konten wie z.B. Geldtransit, Verbindlichkeiten 

Lohn/Gehalt, Verbindlichkeiten Lohnsteuer, Verbindlichkeiten 
Sozialversicherung 

 
o Gemeinsam mit dem Mandanten sollten die zu erstellenden Auswertungen 

abgestimmt werden. Überzeugen Sie ihn von dem Nutzen einer BWA. Grafische 
Darstellung erleichtern dem Mandanten das Verständnis. 

 
Um bestimmte Entwicklungen, bzw. Verhältnisse und Kennzeichen zu erkennen 
und zu verstehen, muss seine BWA dem Mandanten erläutert und regelmäßig 
mit ihm besprochen werden. Eine Offene-Posten-Liste bedarf ebenfalls der 
Erläuterung, bietet allerdings eine gute Arbeits- und Steuerungsgrundlage für 
den Unternehmenskunden. 

 
o Damit ein Nachweis vorliegt, sollte der Mandant über fehlende Unterlagen, 

Unklarheiten und Fehler schriftlich informiert werden. Notwendige Korrekturen 
können bei der Bearbeitung der nächsten Buchhaltung sofort vorgenommen 
werden. 
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Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Haftung übernommen.  
ULTIMO VerwaltungsDienstleistungen GmbH, Geschäftsführer Jens Wörmann,  
Forellenweg 23, D-33619 Bielefeld, Freecall D: 08000–858466 A, CH: 0800–858466 
 


